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Mitteilung 

 
 
Notdienst – Hinweise zur Kontrolle der Eigenerklärungen 

 
 
Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor, 
 
bekanntlich legt die Dringlichkeitsmaßnahme des Landeshauptmannes bei Gefahr in Verzug Nr. 8/2021 vom 
17.02.2021, fest, dass Eltern, 

• welche in bestimmten Bereichen tätig sind,  
• die sich nachweislich in einer schwierigen sozialen Situation befinden oder  
• deren Kinder Anrecht auf Maßnahmen gemäß Gesetz Nr. 104/1992 haben, 

für ihre Kinder einen Notdienst in Anspruch nehmen können. Zu diesem Zweck haben die Eltern dem Kinder-
garten oder der Schule eine Erklärung abzugeben, aus der hervorgeht, dass sie in Besitz der Voraussetzungen 
für die Inanspruchnahme des Notdienstes sind. 
 
In der Folge erhalten Sie einige Informationen in Bezug auf die Vorgehensweise bei der Kontrolle der genann-
ten Eigenerklärungen (Art. 5 des Landesgesetzes Nr. 17/1993 sowie Art. 71 des DPR Nr. 445/2000 stellen im 
Wesentlichen die Rechtsgrundlage für die Überprüfung von Eigenerklärungen dar): 
  
Im Vorfeld legt der Kindergarten oder die Schule die konkrete Vorgehensweise (Kriterien) bei der Ermittlung 
der Erklärungen, die kontrolliert werden sollen, fest (z.B. Losen, Anfangsbuchstabe des Familiennamens, 
usw.) und definiert das Ausmaß der Stichprobenkontrollen (z.B. in Höhe von 6%, 10%). 
 
Konkret könnte im vorliegenden Fall bei der Überprüfung einer Eigenerklärung wie folgt vorgegangen werden: 
Die Führungskraft schreibt das Elternteil an, welches die Erklärung unterzeichnet/abgegeben hat, teilt den 
Grund des Schreibens mit (Stichprobenkontrolle über die Eigenerklärung) und ersucht um Mitteilung der fol-
genden Informationen: 
 

a. Begründung für die Inanspruchnahme des Notdienstes (Angabe des ausgeübten Berufs oder der 
schwierigen sozialen Situation); 
 

b. Sofern die Begründung auf die Ausübung eines bestimmten Berufs zurückzuführen hat das El-
ternteil weitere Informationen mitzuteilen; dabei werden zwei Situationen unterschieden: 
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- Falls es sich um einen privaten Arbeitgeber handelt, soll das Elternteil dem Kinderga-
ren oder der Schule eine Bestätigung des Arbeitgebers über das bestehende Arbeits-
verhältnis vorlegen; 

- Falls es sich um einen öffentlichen Arbeitgeber handelt, hat der Kindergarten oder die 
Schule bei der entsprechenden Verwaltung telematisch in Erfahrung zu bringen, ob 
ein Arbeitsverhältnis besteht. 
 

c. Sofern der Notdienst aufgrund einer schwierigen sozialen Situation in Anspruch genommen wird, 
sind folgende Situationen zu unterscheiden: 

- Wird die Familie und vom Sozialsprengel begleitet, kann der Kindergarten oder die 
Schule telematisch beim zuständigen Sozialsprengel die entsprechenden Informatio-
nen einholen; 

- Befindet sich die Familie in einer schwierigen sozialen Situation und wird nicht vom 
Sozialsprengel begleitet, soll eine Erklärung/Beschreibung über diese Situation abge-
geben werden. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Der Abteilungsdirektor 
Stephan Tschigg 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
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